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Beschluß der Vorarlberger









Landesregierung vom 20.12.1988  









und vom 17.05.1994

G E S C H Ä F T S O R D N U N G
für den Seniorenbeirat beim Amt 

der Vorarlberger Landesregierung

§ 1

Ziele und Aufgaben


(1) Der Seniorenbeirat hat das Ziel, Interessen der Vorarlberger Seniorinnen und Senioren wahrzunehmen sowie die gesellschaftliche Teilhabe und die Einbindung und Mitwirkung älterer Menschen in allen Lebensbereichen zu verstärken.


(2) Der Seniorenbeirat hat die Aufgabe, die Landesregierung in grundsätz​lichen oder sonst bedeutsamen Fragen, die ältere Menschen betreffen, zu beraten.


(3) Der Seniorenbeirat hat das Recht, Empfehlungen und Anregungen an die Landesregierung zu richten.


(4) Der Seniorenbeirat hat die Möglichkeit, zur Erfüllung seiner Aufgaben und Ziele und zur Umsetzung sozialer, gesellschaftlicher, gesundheitlicher, kultu​reller und wirtschaftlicher Interessen älterer Menschen Aktivitäten zu setzen, z.B. Veranstaltungen, Seminare, Publikationen, etc.

§ 2

Mitglieder


(1) Dem Seniorenbeirat gehören an:

a) 
2 VertreterInnen des Vorarlberger Gemeindeverbandes,

b) 
je ein/e Vertreter/in der Einrichtungen im Lande mit überörtlicher Bedeutung, die auf dem Gebiet der Altenhilfe tätig sind oder sich mit Angelegenheiten älte​rer Menschen befassen, wie die Bischöfliche Caritas der Diözese Feldkirch, das Institut für Sozialdienste, der Vorarlberger Familienbund, der Vorarlber​ger Familienverband, der Vorarlberger Pen​sionistenbund, der Vorarlberger Pensionistenverband, die Vorarlberger Volkshilfe, der Vorarlberger Senio​renbund, der Vorarlberger Seniorenring und der Zentralverband der Pensio​nisten, Landesleitung Vorarlberg.


(2) Die Mitglieder werden über Vorschlag der Einrichtungen durch die Landesregie​rung bestellt.


(3) Als Mitglieder dürfen nur Personen bestellt werden, die ihren ordentli​chen Wohnsitz in Vorarlberg haben und die für eine Mitarbeit im Seniorenbeirat erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Voraussetzungen besitzen.


(4) Ein Mitglied ist durch die Landesregierung abzuberufen, wenn

a)
die entsendende Einrichtung es verlangt,

b)
das Mitglied seine Abberufung schriftlich beantragt,

c)
die Voraussetzungen für seine Bestellung weggefallen sind.


(5) Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu bestellen, dem die Vertre​tung des Mit​gliedes bei dessen Verhinderung obliegt. Einem Ersatzmitglied kommen in einem solchen Fall die gleichen Rechte wie einem Mitglied zu. Die Bestimmungen der Abs. 2 bis 4 finden sinnge​mäß Anwendung.

§ 3

Vorsitz


Der/die Vorsitzende und dessen/deren Stellvertreter/in werden vom Senio​renbeirat aus dem Kreis der Mitglieder auf die Dauer von vier Jahren gewählt.

§ 4

Teilnahme von Nichtmitgliedern an den

Sitzungen des Seniorenbeirates


(1) Das mit Seniorenfragen betraute Mitglied der Landesregierung sowie ein/e Bedienstete/r jener Abteilung des Amtes der Landesregierung, welche diese Angelegenheiten zu besorgen hat, haben das Recht, an den Sitzungen des Senio​renbeirates mit bera​tender Stimme teilzunehmen.


(2) Der/die Vorsitzende kann nach Maßgabe der zu behandelnden Angele​genheiten erfor​derlichenfalls weitere Sachverständige und Auskunftspersonen beiziehen.

§ 5

Sitzungen


(1) Der Seniorenbeirat ist nach Bedarf, mindestens jedoch zweimal jähr​lich, von dem/der Vor​sitzenden einzuberufen. Eine Einberufung hat auch dann zu erfolgen, wenn dies wenigstens ein Viertel der Mitglieder unter Angabe des Grun​des schriftlich verlangt.


(2) Die Mitglieder des Seniorenbeirates sowie die VertreterInnen des Landes gemäß § 4 Abs. 1 sind unter Bekanntgabe der Tagesordnung mindestens 14 Tage vor der Sitzung schrift​lich einzuladen.


(3) Ist ein Mitglied an der Teilnahme verhindert, so hat es unverzüglich das Ersatzmit​glied von der Sitzung zu verständigen.

§ 6

Beschlüsse, Wahlen


(1) Der Seniorenbeirat ist beschlußfähig oder kann Wahlen durchführen, wenn sämtli​che Mitglieder ordnungsgemäß zur Sitzung eingeladen wurden und mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist.


(2) Zu einem Beschluß oder einer Wahl ist die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich, soweit in dieser Geschäftsordnung nichts anderes bestimmt ist.

§ 7

Antragsrecht und Geschäftsbehandlung


(1) Jedes Mitglied des Seniorenbeirates hat das Recht, Anträge zu den im § 1 genann​ten Angelegenheiten zu stellen. Die Anträge müssen schriftlich der geschäftsführenden Stelle zur Aufnahme in die Tagesordnung der nächsten Sit​zung übermittelt werden.


(2) Über Anträge, die nicht auf der Tagesordnung stehen, kann nur dann abgestimmt werden, wenn dies der Seniorenbeirat mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen beschließt.

§ 8

Niederschrift


(1) Über jede Sitzung des Seniorenbeirates ist eine Niederschrift zu führen, die insbe​sondere zu enthalten hat:

a)
den Ort und die Zeit des Beginnes und der Beendigung der Sitzung;

b)
die Namen der Anwesenden;

c)
die Feststellung der Beschlußfähigkeit;

d)
die Tagesordnung;

e)
die Beschlußfassung über die Niederschrift der letzten Sitzung;

f)
die wesentlichen Ergebnisse der Beratung und die gefaßten Beschlüsse.


(2) Die Niederschrift ist durch die Geschäftsführung zu verfassen. Der/die Vorsitzende und der/die Verfasser/in der Niederschrift haben diese zu unterferti​gen.


(3) Je eine Ausfertigung der Niederschrift ist den Mitgliedern und Er​satzmitgliedern des Seniorenbeirates und dem mit Seniorenfragen betrauten Mitglied der Lan​desregierung zu übermitteln.


(4) Einwendungen sind spätestens bei der nächsten Sitzung zu erheben, andernfalls die Niederschrift als genehmigt gilt. Abänderungen sind in der Nie​derschrift über die nächste Sit​zung festzuhalten.

§ 9

Entschädigung der Mitglieder für 

Zeitversäumnis und Fahrtauslagen


Die Mitglieder des Seniorenbeirates haben Anspruch auf eine Entschädi​gung für Zeit​versäumnis und den Ersatz der notwendigen Fahrtauslagen. Die Hö​he dieser Entschädigung richtet sich nach der Verordnung der Vorarlberger Lan​desregierung über die Entschädigung von Kollegialbehörden, Kommissionen und Beiräten.

§ 10

Geschäftsführung


Die Geschäftsführung für den Seniorenbeirat ist durch die nach der Ge​schäftseinteilung des Amtes der Vorarlberger Landesregierung für Seniorenfragen zuständige Abteilung wahrzunehmen.

